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 1.1  Verkehrszeichenkatalog 
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1.2 Verkehrsministerkonferenz 
 

 Die VMK hält eine Überarbeitung der straßenverkehrsrechtlichen 

 Vorschriften für erforderlich und beauftragte bei der Sitzung am 

 16./17. April 2015 die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 

 Baden-Württemberg und Hamburg mit der Einrichtung einer 

 länderoffenen  Ad-hoc-Arbeitsgruppe mit dem Ziel, für die VMK-

 Herbstsitzung 2015 konstruktive Vorschläge für entsprechende 

 Gesetzgebungsinitiativen und Maßnahmen zu erarbeiten. 

 Besonderes Augenmerk soll auf eine Erleichterung der Anordnung 

 streckenbezogener  Geschwindigkeitsbegrenzungen vor 

 allgemeinbildenden Schulen, Kindertagesstätten sowie Alten- und 

 Pflegeheimen gelegt werden. 
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1.2 Verkehrsministerkonferenz 
 

 Die Arbeitsgruppe ĂVerbesserung des Miteinanders von Mensch 

 und Verkehrñ hat unter der Federf¿hrung der Lªnder Schleswig-

 Holstein und Niedersachsen am 10. Juni 2015 in Berlin getagt. Es 

 wurden Vorschläge erarbeitet, wie der Schutz der Bevölkerung vor 

 Straßenverkehrslärm, die Belange der Verkehrssicherheit und die 

 berechtigten Interessen schwächerer Verkehrsteilnehmerinnen und 

 -teilnehmer im Straßenverkehrsrecht stärkere Berücksichtigung 

 finden können. Das Regel-Ausnahmeverhältnis bei der Prüfung 

 einer besonderer Gefahrenlagen vor allgemeinbildenden Schulen 

 und sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Senioren-

 einrichtungen und Krankenhäusern soll umgekehrt werden. 
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1.3 BLFA-StVO  
 

 Der BLFA-StVO ist der Auffassung, dass auch bei der  Einrichtung 

 von Fahrradstraßen das Prinzip der selbsterklärenden 

 Straße gilt. Ein Rückbau eines baulich abgesetzten Radweges sei 

 straßenbaurechtlich zwar nicht zwingend; um aber ein richtiges 

 Verhalten der Verkehrsteilnehmer insgesamt zu gewährleisten, 

 sollte zur Verdeutlichung der Rechtssituation eine parallele 

 Vorhaltung von Radweg und Fahrbahn aus Verkehrssi cherheits- 

 gründen möglichst vermieden werden. Bei Vorhandensein 

 eines baulich abgetrennten Radweges biete sich die Anordnung 

 des Zeichens 239 StVO zur Verdeutlichung  
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1.3 BLFA-StVO  
 

 Zu der Frage der  Kombination von Tempo 30-Zonen und 

 Fahrradstraßen unterstreicht der BLFA-StVO (mehrheitlich), dass 

 die Anordnung einer Fahrradstraße mit ihrem generellen 

 Bedeutungs- und Regelungsgehalt (z. B. Nebeneinanderfahren von 

 Radfahrern immer erlaubt, keine Maßnahme der Verkehrs-

 beruhigung) nicht geeignet sei, in eine Tempo 30-Zone (Maßnahme 

 der Verkehrsberuhigung) integriert zu werden.  

  

 Zudem handele es sich bei dem Zeichen 244.1 (Fahrradstraße) im 

 Unterschied zu Zeichen 274.1 (Tempo 30-Zone) um eine 

 streckenbezogene Anordnung.  

  

 Auch die Anlage von Fußgängerüberwegen (FGÜ) könne in 

 Fahrradstraßen im Gegensatz zu Tempo 30-Zonen in Betracht 

 gezogen werden.  
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1.3 BLFA-StVO  
 

 Die Vorsitzende bestätigt auf Nachfrage, dass die Tempo 30-Zonen-

 Beschilderung aufzuheben sei, wo eine Fahrradstraße 

 beginne, da eine geschwindigkeitsbezogene Zonenbeschilderung 

 nicht durch ein Fahrradstraßen-Zeichen aufgehoben werden könne.  

 

 Ein Ländervertreter thematisiert die Mindestbreite von 

 Fahrradstraßen und bittet den BLFA-StVO hierzu eine Aussage 

 zu treffen. Der BLFA-StVO weist in diesem Zusammenhang darauf 

 hin, dass in Fahrradstraßen das Nebeneinanderfahren von 

 Radfahrern in beiden Richtungen grundsätzlich erlaubt sei und ein 

 sicheres aneinander vorbeifahren der Radfahrer in diesem Zustand 

 pro Fahrtrichtung eine Mindestbreite von 2,50 m voraussetze.  
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1.3 BLFA-StVO  
 

 Der Vertreter BW wirft hinsichtlich der Anordnung von FGÜ in 

 Fahrradstraßen die Frage auf, wie diesbezüglich die Vorgaben der 

 R-FGÜ zu den Kraftfahrzeug-Verkehrsstärken zu handhaben 

 seien. Die Vorsitzende hält es nicht für zwingend erforderlich, in 

 Fahrradstraßen die Verkehrsstärken von Kraftfahrzeugen zugrunde 

 zu legen. Schließlich komme eine Fahrradstraße nur in Betracht, 

 wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart sei. Anderer 

 Verkehr komme dort nur ausnahmsweise in Betracht (z. B. Anlieger- 

 verkehr) und ihre Anordnung bedinge für den Kraftfahrzeugverkehr 

 einer alternativen Verkehrsführung. Sie bestätigt, dass durch einen 

 Allgemeinen Ländererlass der zuständigen obersten Landes- 

 behörde nach den VwV zu Ä 46 Abs. 2 StVO (Rn 148) von der 

 entsprechenden Randnummer in den VwV-StVO, in der auf die  

 R-FGÜ bei der Anlage von FGÜ verwiesen werde, für die 

 Anordnung einer Fahrradstraße eine Abweichung zugelassen 

 werden könne. So könne z. B. für FGÜ dort eine Fahrradverkehrs-

 stªrke von é. in Betracht gezogen werden.  
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1.4 Erlasse und Leitfäden 
 

 Besondere Gefahrenlage durch Lastkraftwagen in Ortsdurchfahrten 

  

 Kurze Beschreibung des Themas 

 Hohe innerörtliche Lkw-Verkehrsstärken führen zu Gefährdungen  

 schwächerer VerkehrsteilnehmerInnen. Es besteht jedoch rechtlich 

 oftmals keine Möglichkeit, den Verkehr auf alternative Routen zu  

 lenken, um Ortsdurchfahrten zu entlasten.  
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1.4 Erlasse und Leitfäden  
 

 Besondere Gefahrenlage durch Lastkraftwagen in Ortsdurchfahrten 

  

 Situationsanalyse 

 Lastkraftwagen sind für die Versorgung der Bevölkerung und für 

 den Transport von Waren und Gütern unverzichtbar. Der Lkw-

 Verkehr führt andererseits zu einer sehr starken Beanspruchung 

 von Straßen und Brückenbauwerken sowie zu einer erheblichen 

 Beeinträchtigung durch Lärm und Abgase besonders in den 

 Ortsdurchfahrten. Daneben wird die Sicherheit und Leichtigkeit des 

 Verkehrs durch den Lkw-Verkehr deutlich mehr beeinträchtigt als 

 durch den Pkw-Verkehr, beispielsweise bei Abbiegevorgängen und 

 im Verhältnis zum Fuß- und Radverkehr. 
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1.4 Erlasse und Leitfäden 
 

 Besondere Gefahrenlage durch Lastkraftwagen in Ortsdurchfahrten 

  

 Zielsetzung 

 Ziel einer Politik des Miteinanders von Mensch und Verkehr mit 

 dem Anspruch einer Reduzierung der Belastung der Bevölkerung 

 und einer Erhöhung der Verkehrssicherheit muss es sein, 

 vermeidbaren Lkw-Verkehr durch Beschränkungen und Verbote aus 

 den Ortsdurchfahrten herauszunehmen.  

. 
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1.4 Erlasse und Leitfäden  
 

 Besondere Gefahrenlage durch Lastkraftwagen in Ortsdurchfahrten 

  

 Abwägung 

  Bei der Prüfung einer derartigen Maßnahme müssen die 

 Grundsätze der Erforderlichkeit, der Eignung der alternativen 

 Straßen, der  Verhältnismäßigkeit sowie die mit der Maßnahme 

 verbundenen Nachteile in einer Gesamtschau berücksichtigt und 

 bewertet werden. Es muss eine gleich- oder  höherrangige 

 klassifizierte Straße zur Verfügung stehen, die  

 -  geeignet ist, die zusätzlichen Verkehre aufzunehmen,  

 -  überwiegend anbaufrei ist und  

 -  bei Benutzung keinen unzumutbaren Mehraufwand für die   

    Verkehrsteilnehmer auslöst. 

  

  

. 
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1.4 Erlasse und Leitfäden  
 

 Besondere Gefahrenlage durch Lastkraftwagen in Ortsdurchfahrten 

  

 Abwägung 

  Es ist auszuschließen, dass in anderen sensiblen Bereichen eine 

 Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse eintritt. Daher soll die 

 Maßnahme in der Regel im Rahmen eines regionalen 

 Verkehrslenkungskonzeptes getroffen werden, das mit den 

 betroffenen Gemeinden abgestimmt ist. Ebenso ist auszuschließen, 

 dass sich durch die Maßnahme die Lärm- und Luftschadstoff- 

 verhältnisse in anderen sensiblen Bereichen  verschlechtern.ñ  

  

. 
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1.4 Erlasse und Leitfäden 
 

 Besondere Gefahrenlage durch Lastkraftwagen in Ortsdurchfahrten 

  

 Lösungsansatz 

 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.04.1994,  

 Az.: BVerwG 11 C 17.93 Rn 19 ff zu Ä 45 Abs. 1b Nr. 5 

 ĂUnterst¿tzung einer geordneten stªdtebaulichen Entwicklungñ. 

 Angedacht ist die Aufstellung eines Leitfadens für die  Kommunen 

 und Verkehrsbehörden durch das MVI. 

 

  . 
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2. Vision Zero Bilanz 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zielwertvorgaben für BW 421 404 387 370 353 337 320 303 286 269 253 

Tatsächliche Verkehrstote 494 482 471 465 466             
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2.  Unfalllage Baden-Württemberg 
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2. Neue Wege 

 
 Die Möglichkeiten für eine Steigerung der rückläufigen Entwicklung 

 der Unfallschwere und der Unfallfolgen sind umso mehr begrenzt, je 

 höher der erreichte Standard ist.  

 

 Es müssen neue Wege eingeschlagen werden: 

 Verkehrssicherheitsleitbild VISION ZERO (Straßenverkehr ohne 

 Tode und Schwerverletzte) mit den im Koalitionsvertrag    

 festgeschriebenen neuen grundsätzlichen verkehrspolitischen  

 Entscheidungen zur Beschränkung der Geschwindigkeit auf allen 

 Straßenklassen  

 sowie das  

 Verkehrssicherheitskonzept des Landes mit einem umfassenden 

 Ansatz unter Einbeziehung aller Akteure. 
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3. Modellprojekte 
 

3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h 

 

3.2 Modellprojekt Motorradlärm-Displayanzeige 

 

3.3 Missbräuchliche Anwendung des Ä 45 Abs. 1 Nr. 6 StVO 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Hintergrund 

 In den letzten Jahren hat die Verkehrssicherheit sowohl auf 

 europäischer Ebene als auch bei den nationalen Straßenplanungs- 

 und Straßenbauvorschriften einen immer größeren Stellenwert 

 erhalten. Die Bundesrepublik hat die Zielsetzung der EU 

 übernommen, bis zum Jahr 2020 die Anzahl der im Straßenverkehr 

 getöteten Personen, ausgehend von den Unfallzahlen von 2010, 

 um 40 Prozent zu senken. Im Koalitionsvertrag strebt das Land 

 langfristig mit der ĂVision Zeroñ sogar das Ziel an, dass mºglichst 

 gar keine Personen bei Verkehrsunfällen getötet oder schwer 

 verletzt werden. Verglichen mit dem Ausgangsjahr 2010, sank die 

 Zahl der Verkehrstoten bis Ende 2013 um 5,87 Prozent. Aufgrund 

 einer Zunahme der Unfälle im Jahr 2014 konnte die Zahl der 

 Verkehrstoten bis Ende 2014 nur auf 5,67 Prozent anstelle der 

 notwendigen 16 Prozent als Zwischenziel reduziert werden. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Hintergrund 

 Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

 Landstraßen und Autobahnen beinhaltet ein hohes 

 Minderungspotential bei der Anzahl und Schwere der 

 Verkehrsunfälle. Mit der probeweisen Beschränkung der zulässigen 

 Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h soll die Wirkung auf das 

 Unfallgeschehen, das Verkehrsverhalten und die Verkehrsabläufe in 

 einem mehrjährigen, wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch auf 

 der A 96 zwischen Achberg und Aitrach und auf der A 81 zwischen 

 Hegau und Bad Dürrheim erforscht werden.  
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Im Einzelnen 

  

 Ausgewählte Pilotstrecken 

 Als Pilotstrecken wurden die A 96 von Achberg (km 8, bayerische 

 Grenze) bis Aitrach (km 56, bayerische Grenze) und die A 81 vom 

 Autobahnkreuz Hegau (km 720) bis zum Autobahndreieck Bad 

 Dürrheim (km 688) ausgewählt. 

  

 Verkehrsverhältnisse und Unfalllage 

 Die Beseitigung von Unfallhäufungsstellen ist eine gesetzliche 

 Pflichtaufgabe. Sobald die Polizei eine Unfallhäufungsstelle meldet, 

 wird die vor Ort zuständige Unfallkommission unmittelbar unter 

 Leitung der Verkehrsbehörde tätig, um die unfallbegünstigenden 

 Umstände durch bauliche, verkehrsrechtliche oder 

 verkehrspolizeiliche Maßnahmen zu beseitigen. Die genannten 

 Autobahnabschnitte sind keine Unfallschwerpunkte bzw. 

 Unfallhäufungslinien. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Untersuchungsziel 

 Untersuchungsziel ist die Erforschung des Unfallgeschehens, des 

 Verkehrsverhaltens und der Verkehrsabläufe bei einer 

 Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h 

 auf Bundesautobahnen und die Erprobung, ob die verkehrs-

 regelnde Maßnahme Tempo 120 km/h geeignet ist, die Verkehrs- 

 sicherheit zu verbessern und dazu beiträgt, das von der EU, dem 

 Bund und der Landesregierung vorgegebene Ziel einer 

 Reduzierung der Zahl der Unfälle, insbesondere der Zahl der 

 Verkehrstoten um 40 Prozent bis 2020, ausgehend von den 

 Unfallzahlen von 2010, auf den ausgewählten Pilotstrecken in 

 Baden-Württemberg zu erreichen. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Die letzten umfassenden Erkenntnisse zu den Wechselwirkungen 

 von Geschwindigkeit und Unfallgeschehen und Verkehrsverhalten 

 gehen zurück auf Untersuchungen der Bundesanstalt für 

 Straßenwesen aus dem Jahr 1984 oder auf Untersuchungen auf 

 der A 61 in Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 1991/1992. Diese 

 Untersuchungsergebnisse sind für heutige Entscheidungen nicht 

 mehr belastbar. 

  

   

 



MINISTERIUM FÜR VERKEHR UND INFRASTRUKTUR 

Folie 28 

 

  

 

  

 

3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Für den Pilotversuch ausgewählt wurden längere, zusammen-

 hängende Streckenabschnitte auf Bundesautobahnen in Baden-

 Württemberg,  

 -  auf denen bislang überwiegend keine Geschwindigkeits- 

     beschränkungen angeordnet worden sind, also    

     Streckenabschnitte außerhalb von Ballungsräumen, 

 -  auf denen hohe Differenzgeschwindigkeiten zwischen den   

     Fahrzeugen anzunehmen sind, 

 -  die repräsentativ sind für das überwiegende BAB-Streckennetz 

     außerhalb von Verdichtungsräumen, 

 -  die durch die Festlegung von insgesamt 80 Kilometer langen 

     Autobahnabschnitten als Erprobungsstrecken den statistischen 

     Anforderungen an die notwendige Anzahl von verwertbaren     

     Einzeldaten genügen 

 und die somit geeignet sind, um das Untersuchungsziel zu 

 erreichen. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Rechtliche Grundlagen 

 Die Straßenverkehrsbehörden können auf der Grundlage der 

 Ermächtigung in Ä 45 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) die 

 Benutzung bestimmter Straßen und Straßenstrecken aus Gründen 

 der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder 

 verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie 

 zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, 

 der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrs-

 sichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen (Ä 45 Abs. 1 Nr. 6 

 StVO).  

 



MINISTERIUM FÜR VERKEHR UND INFRASTRUKTUR 

Folie 30 

 

  

 

  

 

3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 verweist in mehreren aktuellen Schreiben an Bundestags- 

 abgeordnete darauf, dass die Durchführung der StVO, 

 insbesondere die Entscheidung darüber, welche konkrete 

 Maßnahme vor Ort in welchem Umfang getroffen wird, 

 ausschließlich Sache der Länder sei, die diese Aufgabe des 

 Verwaltungsvollzugs als eigene Angelegenheit durch die 

 Straßenverkehrsbehörden wahrnehmen.  
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Tempo 120 km/h ist ein verhältnismäßiges und in der politischen 

 und fachlichen Diskussion schon seit längerem erörtertes 

 Geschwindigkeitsniveau, um zu untersuchen, ob mit dieser 

 verkehrsbeschränkenden Maßnahme ein wesentlicher Beitrag zu 

 dem von der EU, dem Bund und der Landesregierung angestrebten 

 Ziel einer Reduzierung der Anzahl und der Schwere der Unfälle 

 erreicht werden kann. Tempo 130 km/h entspricht der derzeit 

 geltenden Richtgeschwindigkeit auf zweibahnig ausgebauten 

 Straßen. Die Anordnung von Tempo 100 km/h würde keine 

 Akzeptanz beim Verkehrsteilnehmer finden. Der Pilotversuch setzt 

 auch auf die Einsicht und Unterstützung der Verkehrsteilnehmer.  
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Versuchsbegleitung und Verkehrsüberwachung 

 Die Begleitung und Beratung der Versuchsdurchführung sowie 

 Auswertung und Dokumentation erfolgt durch eine 

 wissenschaftliche Einrichtung. Die Auswahl läuft derzeit. 

 

 Der notwendige Umfang der Verkehrsüberwachung wird von der 

 Polizei in eigener Zuständigkeit festgelegt. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Untersuchungszeitraum 

 Als Versuchszeitraum werden ï inklusive Vorher-Untersuchung und 

 Auswertung ï insgesamt vier Jahre veranschlagt. 

  

 Als erster Schritt wird mit dem Forschungsnehmer die endgültige 

 Festlegung des Forschungsumfangs erörtert und durch den 

 Forschungsnehmer das Pflichtenheft erarbeitet. Daran schließt sich 

 die voraussichtlich bis Mai 2016 dauernde ĂVorher-Untersuchungñ 

 an. Die Messung der Ist-Geschwindigkeiten und 

 Videobeobachtungen des Verkehrsverhaltens und der 

 Verkehrsabläufe erfolgen bei winterlichen (Januar, Februar) und 

 nicht winterlichen (April, Mai) Verkehrsverhältnissen. Parallel dazu 

 ist die Durchführung von Lärmmessungen vorgesehen. Aufbauend 

 auf den Erhebungen zum Geschwindigkeitsverhalten werden auch 

 Berechnungen der Abgasemissionen durchgeführt. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Die Umrüstung der Verkehrszeichen soll nach heutiger Planung in 

 der letzten Woche im Mai 2016 erfolgen.  

 

 Die ĂNachher-Untersuchungñ lªuft ¿ber drei Jahre von Juni 2016 bis 

 Juni 2019. Das entspricht den bundesweit eingeführten 

 Vergleichszeiträumen bei der Unfallauswertung bei den Unfällen mit 

 Personenschaden (Leichtverletzte) und schweren 

 Personenschaden (Schwerverletzte und Getötete). Für 

 Versuchszwecke sind nur zeitlich begrenze Maßnahmen zulässig, 

 die in der Regel ein Jahr nicht überschreiten dürfen. In diesem Falle 

 ist jedoch ein Vergleichszeitraum von jeweils drei Jahren bei der 

 Unfallauswertung erforderlich, um das Erprobungsziel zu erreichen. 

 In diesem Zeitfenster erfolgen die bereits oben beschrieben 

 Messungen, Videobeobachtungen und Berechnungen. Die 

 Auswertung der Ergebnisse des Modellversuchs und die 

 Berichtsvorlage durch den Forschungsnehmer sind bis spätestens 

 Ende August 2019 terminiert. 
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3.1 Modellprojekt Tempo 120 km/h  
 

 Begleitende Untersuchungen 

 Die Internetseite 

 http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/218083/  

 der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

 Württemberg bietet eine Übersicht über die Lärmsituation an den 

 Bundesautobahnen in Baden-Württemberg. Die Lärmsituation an 

 den ausgewählten Pilotstrecken begründet keine verkehrs-

 rechtlichen Maßnahmen aus Lärmschutzgründen. Untersuchungs-

 ziel der zeitlich befristeten  Verkehrsbeschränkungen ist die 

 Erforschung des  Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens und 

 der Verkehrsabläufe. Die parallele Durchführung von Lärm-

 messungen und die Berechnung der Abgasemissionen anhand der 

 Erhebungen zum Geschwindigkeitsverhalten drängen sich auf, um 

 ergänzende und umfassende Erkenntnisse zur Wirkung einer 

 Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h 

 zu gewinnen.  

  

 

  

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/218083/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/218083/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/218083/
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3.2 Modellprojekt Motorradlärm-Displayanzeige 
   

 Verkehrsbeeinflussung von zu lauten Motorradfahrenden   

 

 Im Rahmen eines Modellprojektes im Südschwarzwald (Präg) im 

 Jahr 2012 wurde das Geschwindigkeits- und 

 Beschleunigungsverhalten und gleichzeitig auch der Lärmpegel der 

 an den Leitpfostenzählgeräten vorbei fahrenden Fahrzeuge auf 

 einem längeren kurvigen Streckenabschnitt einer beliebten 

 Motorradstrecke durch die Aufstellung von 12 

 Leitpfostenzählgeräten erfasst, ausgewertet und im Streckenverlauf 

 dargestellt. 

  

 Der Pilotversuch hat gezeigt, dass die Leitpfostenzählgeräte 

 grundsätzlich auch zur Lärmmessung verwendet werden 

 können.  
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 



MINISTERIUM FÜR VERKEHR UND INFRASTRUKTUR 

Folie 38 

 

  

 

  

  

Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Untersuchungsstrecke L 151 bei Präg

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Höhenprofil der Untersuchungsstrecke

Â Rund 400m Höhendifferenz

Â Höchster Punkt: Hochkopfhaus
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Untersuchungsstrecke L 151 bei Präg

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Fotos der Untersuchungsstrecke
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Untersuchungsstrecke L 151 bei Präg

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Kurven der Untersuchungsstrecke
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Dr.-Ing. Hartmut Ziegler
Dr.-Ing. Thorsten Kathmann

Unfallgeschehen

Â Unfälle Motorradfahrer

Untersuchungsstrecke L 151 bei Präg
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 

Runder Tisch Lärm 26. Juni 2013 PrägFolie: 16

Geräuschmessung ïL 151 Präg 14.-30. September 2012

Standorte Leitpfostenzählgeräte
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
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Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer 
 
 
 

 


